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§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich 

 
(1) Die Geschäftsbedingungen gelten für alle 

gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfts-
beziehungen mit Unternehmern. Unter-
nehmer i.S.d. Geschäftsbedingungen sind 
natürliche oder juristische Personen oder 
rechtsfähige Personengesellschaften, mit 
denen in Geschäftsbeziehung getreten 
wird, die in Ausübung einer gewerblichen 
oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
handeln. 

 
(2) Abweichende, entgegenstehende oder er-

gänzende Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen werden, selbst bei Kenntnis, 
nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer 
Geltung wird ausdrücklich schriftlich zuge-
stimmt. 

 

§ 2 Vertragsschluss 

 
(1) Unsere Angebote sind freibleibend. Tech-

nische Änderungen sowie Änderungen in 
Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im 
Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Wir 
sind berechtigt, Unteraufträge zu erteilen. 

 
(2) Kundenbestellungen sind verbindlich. Wir 

sind berechtigt, das in der Bestellung lie-
gende Vertragsangebot innerhalb von zwei 
Wochen nach Eingang bei uns anzune h-
men. Die Annahme kann entweder schrif t-
lich oder durch Auslieferung an den Ku n-
den erklärt werden.  

 
(3) An Informationen, insbesondere Abbildun-

gen, Zeichnungen, Kalkulationen und sons-
tigen Unterlagen bzw. Daten in elektroni-
scher Form, die an Kunden oder Liefera n-
ten weitergegeben werden, behalten wir 
uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden. Dies gilt insbesondere für solche 
schriftlichen Unterlagen und Informationen, 
die als „vertraulich“ bezeichnet sind; vor ih-
rer Weitergabe bedarf der Kunde/Lieferant 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Zu-
stimmung. 

 
§ 3 Lieferzeit, Lieferverzögerung  
 

(1) Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinb a-
rungen der Vertragsparteien. Ihre Einhal-
tung durch uns setzt voraus, dass alle 
kaufmännischen und technischen Fragen 
zwischen den Ve rtragsparteien geklärt sind 
und der Kunde alle ihm obliegenden Ve r-
pflichtungen, wie z.B. Beibringung der er-
forderlichen behörd -lichen Bescheinigun-
gen oder Genehmi-gungen oder die Leis-
tung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies 
nicht der Fall, so verlängert sich die Liefer-
zeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit wir 
die Liefer-verzögerung zu vertreten haben.  

 
(2) Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter 

dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Ver-
zögerungen teilen wir sobald wie möglich 
mit.  

 
(3) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der 

Vertragsgegenstand bis zu ihrem Ablauf 
das Werk verlassen hat oder die Versan d-
bereitschaft gemeldet ist. Soweit eine Ab-
nahme zu erfolgen hat, ist - außer bei be-
rechtigter Abnahmeverweigerung - der Ab-
nahmetermin maßgebend, hilfsweise die 
Meldung der Abnahmebereitschaft.  

 
(4) Werden der Versand bzw. die Abnahme 

des Vertragsgegenstandes aus Gründen 
verzögert, die der Kunde zu vertreten hat, 
so werden ihm, beginnend einen Monat 
nach Meldung der Versa nd- bzw. der Ab-
nahmebereitschaft, die durch die Verzög e-
rung entstandenen Kosten berechnet. 

 
(5) Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf 

höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder 
sonstige Ereignisse, die außerhalb des Ein-
flussbereiches des Lieferers liegen, zu-
rückzuführen, verlängert sich die Lieferzeit 
angemessen. Wir werden dem Kunden den 
Beginn und das Ende derartiger Umstände 
baldmöglichst mitteilen.  

 
(6) Der Kunde kann ohne Fristsetzung vom 

Vertrag zurücktreten, wenn uns die gesa m-
te Leistung vor Gefahrübergang endgültig 
unmöglich wird. Der Kunde kann darüber 
hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei 
einer Bestellung die Ausführung eines Teils 
der Lieferung unmöglich wird und er ein b e-
rechtigtes Interesse an der Ablehnung der 
Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so 

hat der Kunde den auf die Teillieferung en t-
fallenden Vertragspreis zu zahlen. Dasse l-
be gilt bei Unvermögen des Lieferers. Tritt 
die Unmöglichkeit oder das Unvermögen 
während des Annahmever-zuges ein oder 
ist der Kunde für diese Umstände allein 
oder weit überwiegend verantwortlich, 
bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet.  

 
(7) Kommen wir in Verzug und erwächst dem 

Kunden hieraus ein Schaden, so ist er be-
rechtigt, eine pauschale Verzugsent-
schädigung zu verlangen. Sie beträgt für 
jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, im 
Ganzen aber höchstens 5 % vom Wert 
desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der 
infolge der Verspätung nicht rechtzeitig o-
der nicht vertragsgemäß genutzt werden 
kann. Setzt der Kunde uns - unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Aus-nahme fälle 
-nach Fälligkeit eine ange-messene Frist 
zur Leistung und wird die Frist nicht ein-
gehalten, ist der Kunde im Rahmen der g e-
setzlichen Vorschriften zum Rücktritt be-
rechtigt.  

 
(8) Der Kunde ist verpflichtet, auf unser Ve r-

langen innerhalb einer angemessenen  Frist 
sich zu erklären, ob er wegen der Verzöge-
rung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt 
oder auf die Lieferung besteht.  

 
§ 4 Gefahrübergang, Abnahme   
 
(1) Die Gefahr geht auf den Kunden über, 

wenn der Vertragsgegenstand das Werk 
verlassen hat, und zwar auch dann, wenn 
Teillieferungen erfolgen oder wir noch an-
dere Leistungen, z.B. die Versandkosten 
oder Anlieferung und Aufstellung über-
nommen haben.  

 
(2) Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist 

diese jeweils für den Gefahrübergang 
maßgebend. Sie muss unverzüglich zum 
Abnahmetermin, hilfsweise nach der Me l-
dung über Abnahmebereitschaft durchg e-
führt werden. Der Kunde darf die Abnahme 
bei Vorliegen eines nicht wesentlichen 
Mangels nicht verweigern. 

 
(3) Verzögert sich oder unterbleibt der Versand 

bzw. die Abnahme infolge von Umständen, 
die uns nicht zuzurechnen sind, geht die 
Gefahr vom Tage der Meldung der Ve r-

sand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den 
Kunden über. Wir verpflichten uns, auf Ko s-
ten des Kunden die Versicherungen abzu-
schließen, die dieser verlangt.  

 
(4) Teillieferungen sind zulässig, soweit dem 

Kunden zumutbar.  
 
§ 5 Vergütung 
 
(1) Preisangaben gegenüber Unternehmern 

verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer und 
gelten ab Werk, jedoch ausschließlich Ve r-
packung, Versicherung und Entladung.  

 
(2) Werden zwischen Abschluss und Erfüllung 

des Vertrages Steuern, Zölle, Frachten, 
Gebühren oder Ausgaben erhöht oder neu 
eingeführt, sind wir berechtigt, den Preis 
entsprechend zu erhöhen, wenn seit dem 
Vertragsschluss bereits vier Monate ve r-
strichen sind oder der Vertragspartner 
Kaufmann ist. Die Preise gelten vom Tage 
des Vertragsschlusses an vier Monate. Bei 
Vereinbarung einer Lieferfrist von mehr als 
vier Monaten bzw. bei Dauerschuldverhält-
nissen, die länger als 4 Monate andauern, 
sind wir berechtigt, zwischenzeitlich für die 
Beschaffung/Lieferung eingetretene Kos-
tensteigerungen einschließlich der durch 
Gesetzesänderungen bedingten (z.B. Er-
höhung der Umsatzsteuer) durch Preise r-
höhungen in entsprechendem Umfang an 
den Kunden weiterzugeben.  

 
(3) Mangels besonderer Vereinbarung ist die 

Zahlung ohne jeden Abzug à conto an uns 
zu leisten, und zwar:  
§ 1/3 Anzahlung nach Eingang der Au f-

tragsbestätigung,  
§ 1/3 nach Mitteilung an den Besteller, 

dass die Hauptteile bereit sind 
§ 1/3 innerhalb von 2 Wochen nach 

Auslieferung an den Kunden. 
 

(4) Der Kunde hat ein Recht  zur Aufrechnung 
nur, wenn seine Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt oder durch uns aner-
kannt wurden. Der Kunde kann ein Zurück-
behaltungsrecht nur ausüben, wenn sein 
Gegenanspruch auf dem selben Vertrags-
verhältnis beruht.  

 
§ 6 Eigentumsvorbehalt 

 
(1) Wir behalten uns das Eigentum am Ve r-

tragsgegenstand bis zur vollständigen Be-
gleichung aller Forderungen aus einer la u-
fenden Geschäftsbeziehung vor. 

 
(2) Wir sind berechtigt, den Liefergegenstand 

auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl, 
Bruch-, Feuer-, Wasser- u n d  sonstige 
Schäden zu versichern, sofern nicht der 
Besteller auf Aufforderung durch uns bin-
nen angemessener Frist selbst die Versi-
cherung nachweislich abgeschlossen hat. 

 
(3) Der Kunde ist verpflichtet, den Vertragsg e-

genstand pfleglich zu behandeln. Sofern 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erfor-
derlich sind, hat der Kunde diese auf eig e-
ne Kosten regelmäßig durchzuführen. 

 
(4) Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff 

Dritter auf den Vertragsgegenstand, etwa 
im Falle einer Pfändung, sowie etwaige 
Beschädigungen oder die Vernichtung des 
Vertragsgegenstandes unverzüglich mitzu-
teilen. Einen Besitzwechsel sowie den ei-
genen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde 
unverzüglich anzuzeigen. 

 
(5) Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem 

Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer 
Pflicht nach den Absätzen 3 und 4 dieser 
Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten 
und den Vertragsgegenstand herauszuve r-
langen. 

 
(6) Der Kunde ist berechtigt, den Ver-

tragsgegenstand im ordentlichen Ge-
schäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns 
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die 
Weiterveräußerung gegen einen Dritten 
erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. 
Nach der Abtretung ist der Kunde zur Ein-
ziehung der Forderung ermächtigt. Wir be-
halten uns vor, die Forderung selbst einzu-
ziehen, sobald der Kunde seinen Za h-
lungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 
nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. 

 
(7) Die Be- und Verarbeitung des Vertragsg e-

genstandes durch den Kunden erfolgt stets 
im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt 
eine Verarbeitung mit uns nicht gehöre n-

den Gegenständen, so erwerben wir an der 
neuen Sache das Miteigentum im Verhält-
nis zum Wert des von uns gelieferten Ve r-
tragsgegenstandes zu den sonstigen ve r-
arbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, 
wenn der Vertragsgegenstand mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen ve r-
mischt ist. 

 
(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 

Sicherungen insoweit nach Aufforderung 
durch den Kunden freizugeben, als ihr Wert 
die zu sichernden Forderungen, soweit die-
se noch nicht beglichen sind, um mehr als 
10 % übersteigt.  

 
§ 7 Gewährleistung, Mängelansprüche 
 

I. Sachmängel 
 
(1) Wir leisten für Mängel des Vertragsgegens-

tandes zunächst nach unserer Wahl Ge-
währ durch Nachbesserung oder Ersatzlie-
ferung (Nacherfüllung). Zur Vornahme aller 
uns notwendig erscheinenden Nachbesse-
rungen und Ersatzlieferungen hat uns der 
Kunde nach Verständigung die erforderli-
che Zeit und Gelegenheit zu geben; and e-
renfalls sind wir von der Haftung für die 
daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in 
dringenden Fällen der Gefährdung der Be-
triebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhält-
nismäßig großer Schäden, wobei wir sofort 
zu verständigen sind, hat der Kunde das 
Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte 
beseitigen zu lassen und von uns Ersatz 
der erforderlichen Aufwendungen zu ve r-
langen. 

 
(2) Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist eine uns 

gesetzte angemessene Frist zur Nach -
erfüllung fruchtlos verstrichen oder ist diese 
dem Kunden nicht zumutbar, kann der 
Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) 
oder Rückgängigmachung des Vertrags 
(Rücktritt) verlangen. Bei einer nur gerin g-
fügigen Vertragswidrigkeit, insbe-sondere 
bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem 
Kunden jedoch kein Rücktritts-recht zu. 

 
(3) Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder 

Sachmangels nach gescheiterter Nacher-
füllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm 
daneben kein Schadensersatzanspruch 
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wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde 
nach gescheiteter Nacherfüllung Scha-
densersatz, verbleibt die Ware beim Ku n-
den, wenn ihm dies zumutbar ist. Der 
Schadensersatz beschränkt sich auf die 
Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der 
mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn 
wir die Vertragsverletzung arglistig veru r-
sacht haben. 

 
(4) Keine Gewähr wird insbesondere in fol-

genden Fällen übernommen: Ungeeignete 
oder unsachgemäße Verwendung, fehle -
rhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung 
durch den Kunden oder Dritte, natürliche 
Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige 
Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wa r-
tung, ungeeignete Betriebsmittel, mangel-
hafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, 
chemische, elektrochemische oder elektri-
sche Einflüsse - sofern sie nicht von uns zu 
verantworten sind.  

 
(5) Die Gewährleistungsverjährungsfrist be-

trägt außer im Falle des Vorsatzes, bei 
Körper-, Gesundheitsschäden und Verlust 
des Lebens bzw. in Fällen der §§ 438 Abs. 
1 Nr. 2, 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Mängel-
gewährleistung bei Bauwerken, eingeba u-
ten Baumaterialien, bauwerks-bezogenen 
Planungs- und Überwachungs-leistungen) 
ein Jahr.  

 
(6) Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde 

durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben 
hiervon unberührt.  

 
(7) Nimmt der Kunde mangelhafte Sache an, 

obwohl er den Mangel kennt, so stehen ihm 
die Ansprüche und Rechte bei Mängel 
gem. § 437 BGB nur zu, wenn er sich diese 
wegen des Mangels bei Abnahme  vorbe-
hält. 

 
(8) Nimmt uns der Kunde ohne Ge-

währleistungsanspruch unberechtigt auf 
Gewährleistung in Anspruch, hat er uns alle 
im Zusammenhang mit der Überprüfung 
des Vertragsgegenstandes entstehenden 
Kosten zu ersetzen. 

 
(9) Bessert der Kunde oder ein Dritter unsach-

gemäß nach, besteht keine Haftung von 
uns für die daraus entstehenden Folgen. 
Gleiches gilt für ohne unsere vorherige Zu-

stimmung vorgenommene Änderungen des 
Vertragsgegenstandes.  

 
(10) Ansprüche des Kunden wegen der zum 

Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen 
sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lie-
ferung nachträglich an einen anderen Ort 
als die Niederlassung des Bestellers ve r-
bracht worden ist, es sei denn, die Verbrin-
gung entspricht dem bestimmungs-
gemäßen Gebrauch.  

 
(11) Unberührt von den vorstehenden Absätzen 

bleiben Rückgriffsansprüche (§§ 478, 479 
BGB), soweit nicht Rügepflichten nach § 
377 HGB verletzt sind.   

 
 II. Rechtmängel  
 
(12) Führt die Benutzung des Vertrags-

gegenstandes zur Verletzung von gewerb -
lichen Schutzrechten oder Urheberrechten 
im Inland, werden wir auf unsere Kosten 
dem Kunden grundsätzlich das Recht zum 
weiteren Gebrauch verschaffen oder den 
Vertragsgegenstand in einer für den Kun-
den zumutbarer Weise derart modifizieren, 
dass die Schutzrechts-verletzung nicht 
mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlich an-
gemessenen Bedingungen oder in ang e-
messener Frist nicht möglich, ist der Kunde 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter 
den genannten Voraus-setzungen steht 
auch uns ein Recht zum Rücktritt vom Ve r-
trag zu. Darüber hinaus stellen wir den 
Kunden von unbestrittenen oder rechtskrä f-
tig festgestellten An -sprüchen der betre f-
fenden Schutzrechts-inhaber frei.  

 
(13) Diese Verpflichtungen sind vorbehaltlich § 

8 für den Fall der Schutz- oder Urheber-
rechtsverletzung abschließend. Sie beste-
hen nur, wenn  
§ der Kunde uns unverzüglich von gel-

tend gemachten Schutz- oder 
Urheberrechtsverletzungen un-
terrichtet,  

§ der Kunde uns in angemessenem Umfang 
bei der Abwehr der geltend gemachten An-
sprüche unterstützt bzw. uns die Durchfü h-
rung der Modifizierungsmaß-nahmen ge-
mäß Absatz 7 ermöglicht,  

§ uns alle Abwehrmaßnahmen einschließlich 
außergerichtlicher Regelungen vorbehalten 
bleiben,  

§ der Rechtsmangel nicht auf einer Anwei-
sung des Kunden beruht und die Rechts-
verletzung nicht dadurch verursacht wurde, 
dass der Kunde den Vertrags-gegenstand 
eigenmächtig geändert oder in einer nicht 
vertragsgemäßen Weise verwendet hat.  

 
§ 8 Haftung, Haftungsbeschränkungen 
 
(1) Bei leich t fahrlässigen Pflichtverletzungen 

beschränkt sich unsere Haftung auf den 
nach der Art der Ware vorhersehbaren, 
vertragstypischen, unmittelbaren Durch -
schnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht 
fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen. Gegenüber Unternehmern haften 
wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwe-
sentlicher Vertragspflichten nicht. 

 
(2) Die vorstehenden Haftungsbe-

schränkungen betreffen nicht Ansprüche 
des Kunden aus Produkthaftung und wenn 
uns grobes Verschulden (Vorsatz, Arglist, 
grober Fahrlässigkeit) vorwerfbar ist. We i-
ter gelten die Haftungsbeschränkungen 
nicht bei uns zurechenbaren Körper- und 
Gesundheits-schäden oder bei Verlust des 
Lebens des Kunden.  

 

§ 9 Verjährung  

 
 Alle Ansprüche des Kunden - aus welchen 

Rechtsgründen auch immer - verjähren in 
einem Jahr. Für Schadensersatzansprüche 
nach § 8 Absatz 2 gelten die gesetzlichen 
Fristen. Sie gelten auch für Mängel eines 
Bauwerks oder für Liefergegenstände, die 
entsprechend ihrer üblichen Ver-
wendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
wurden und dessen Mangelhaftigkeit veru r-
sacht haben (siehe § 7 Ziffer 5).  

 

§ 10 Softwarenutzung  

 
 Soweit im Lieferumfang Software enthalten 

ist, wird dem Kunden ein nicht ausschlie ß-
liches Recht eingeräumt, die gelieferte 
Software einschließlich ihrer Dokumentati-

onen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung 
auf dem dafür bestimmten Vertragsg e-
genstand überlassen. Eine Nutzung der 
Software auf mehr als einem System ist 
untersagt. Der Kunde darf die Software nur 
im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a 
ff. UrhG) vervielfältigen, über-arbeiten, ü-
bersetzen oder von dem Objektcode in 
den Quellcode umwandeln. Der Kunde 
verpflichtet sich, Herstellerangaben – ins-
be-sondere Copyright-Vermerke - nicht zu 
entfernen oder ohne unsere vorherige 
ausdrückliche Zustimmung zu verändern. 
Alle sonstigen Rechte an der Software und 
den Doku -mentationen einschließlich der 
Kopien bleiben bei uns bzw. beim Soft-
warelieferanten. Die Vergabe von Unterli-
zenzen ist nicht zulässig.  

 

§ 11 Besonderheiten beim Einkauf durch uns 

 
(1) Im Fall des Lieferverzuges oder endgült i-

gen Nichtlieferung seitens des Lieferanten 
hat dieser eine Schadenspauschale in Hö-
he von 20 % des Einkaufspreises der Wa-
ren, mit deren Lieferung er in Verzug gera-
ten ist bzw. deren Lieferung endgültig nicht 
erfolgt, an uns zu zahlen. Die Schadense r-
satzzahlung ist entsprechend höher oder 
niedriger, wenn wir einen höheren oder der 
Lieferant einen niedrigeren Schaden 
nachweist. 

 
(2) Setzt uns der Lieferant, nachdem wir be-

reits in Verzug geraten sind, eine ang e-
messene Nachfrist mit Ablehnungsandro-
hung, ist er nach dem fruchtlosem Ablauf 
dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten; Schadensersatzansprüche 
wegen Nichterfüllung in Höhe des vorher-
sehbaren Schadens stehen dem Liefera n-
ten nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht; im Übri-
gen ist die Schadensersatzhaftung auf 50 
% des eingetretenen Schadens begrenzt. 
Diese Haftungsbegrenzung gilt jedoch 
nicht, wenn ein kaufmännisches Fixg e-
schäft vereinbart wurde.  

 
(3) Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb 

angemessener Frist zu prüfen; die Rüge ist 
rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist 
von 2 Wochen beim Lieferanten eingeht. 

 
(4) Wir bezahlen, sofern nichts anderes schrif t-

lich vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb 
von 14 Tagen, gerechnet ab Lieferung und 
Rechnungserhalt, mit 2 % Skonto oder in-
nerhalb von 30 Tagen nach Rechnungse r-
halt netto. 

 
(5) Soweit der Lieferant für einen Produkt-

schaden verantwortlich ist, ist er verpflich-
tet, uns insoweit von Schadensersatza n-
sprüchen Dritter auf erstes Anfordern fre i-
zustellen, als die Ursache in seinem Herr-
schafts- und Organisationsbereich gesetzt 
ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 
In diesem Rahmen ist der Lieferant auch 
verpflichtet, etwaige Aufwendungen zu er-
statten, die sich aus oder im Zusamme n-
hang mit einer von uns durchgeführten 
Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und 
Umfang der durchzuführenden Rückru f-
maßnahmen werden wir den Lieferanten - 
soweit möglich und zumutbar - unterrichten 
und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme 
geben.  

 
(6) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zu-

sammenhang mit seiner Lieferung keine 
Rechte Dritter, insbesondere gewerbliche 
Schutzrechte oder Urheberrechte, inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland ve r-
letzt werden. Werden wir von einem Dritten 
deshalb in Anspruch genommen, ist der 
Lieferant verpflichtet, uns auf erstes Anfor-
dern von diesen Ansprüchen freizustellen; 
wir sind nicht berechtigt, mit dem Dritten - 
ohne Zustimmung des Lieferanten - ir-
gendwelche Vereinbarungen zu treffen, 
insbesondere einen Vergleich abzuschlie-
ßen. Diese Freistellungspflicht des Liefe-
ranten bezieht sich auf alle Aufwendungen, 
die uns aus oder im Zusammenhang mit 
der Inanspruchnahme durch einen Dritten 
notwendigerweise erwachsen.  

 
(7) Die Gewährleistungs- und Verjährungs-

fristen, die Gewährleistungsrechte und die 
Haftung bestimmen sich nach den gesetzli-
chen Regelungen. Eine Verkürzung der 
Gewährleistung oder eine Haftungsein-
schränkung oder ein Haftungsausschluss 
findet nicht statt. 

 
§ 12 Schlussbestimmungen 

 
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Die Bestimmungen des UN-
Kaufrechts finden keine Anwendung. 

 
(2) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person 

des öffentlichen Rechts oder öffentlich -
rechtliches Sondervermögen, ist, sofern 
sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, unser Geschäftssitz Erfül-
lungsort und Gerichtsstand; wir sind jedoch 
berechtigt, unseren Vertragspartner auch 
an dessen Gerichtstand zu verklagen. 

  
(3) Sollten einzelne Bestimmungen des Ve r-

trages mit dem Kunden einschließlich die-
ser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ganz od er teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
ganz oder teilweise unwirksame Regelung 
soll durch eine Regelung ersetzt werden, 
deren wirtschaftlicher Erfolg dem der un-
wirksamen möglichst nahe kommt. 


